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Amtsgericht Tiergarten Berlin, den 10.10.2022 
Briefanschrift: 10548 Berlin 
Fernruf (Vermittlung): 9014-0, intern: 914-111 
Telefax-Nr.: 90 14-6110 " 

Rechtskräftig und 
vollstreckbar 

(312 Cs) 237 Js 2642/22 (174/22) Saale 
Geschäftsnummer bitte stets angeben: 

Herrn 
Christian Peter Bläul 

Alle Infos unter: 

letztegeneration.de \ 

Ausfertigung 

Strafbefehl 

Sie werden angeklagt, 

in Berlin 

im Zeitraum vom 31. Januar 2022 bis zum 07. Februar 2022 

durch zwei selbständige Handlungen 

jeweils gemeinschaftlich handelnd Menschen rechtswidrig mit Gewalt zu einer Unterlassung 

genötigt, \ 

und dabei in zugleich in einem Fall (Fall 2) 

Amtsträgern, die zur Vollstreckung von Gesetzen, Rechtsverordnungen, und Verfügungen beru- 

fen sind, bei der Vornahme einer solchen Diensthandlung mit Gewalt Widerstand geleistet zu 

haben. 

Ihnen wird Folgendes zur Last gelegt: 

Im Tatzeitraum beteiligten Sie sich in den nachfolgend im Einzelnen bezeichneten Fällen an 

Straßenblockaden der Gruppierung „Aufstand der letzten Generation“, bei denen Sie und weite- 

re Personen sich aufgrund eines zuvor gefassten gemeinsam Tatplans jeweils auf die Fahrbahn 

vielbefahrener Straßen setzten, um so die auf der betreffenden Straße befindlichen Fahrzeug- 

führenden bis zur Räumung der Blockade durch Polizeivollzugsbeamte an der Fortsetzung ihrer 

Fahrt zu hindern. Wie von Ihnen beabsichtigt, kam es in den nachfolgend genannten Fällen 
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aufgrund der Blockaden bis zu deren Auflösung jeweils zu erheblichen Verkehrsbeeinträchti- 
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gungen in Form eines Rückstaus zahlreicher Fahrzeuge. 

Im Fall 2 befestigten Sie sich dabei mit ihren Händen zur Erschwerung der erwarteten polizeili- 

chen Maßnahmen zur Räumung der Blockade mittels Klebstoffs auf der Straße, sodass die Po- 

lizeivollzugsbeamten Sie erst nach Lösung des Klebstoffs, die jeweils nicht nur ganz unerhebli- 

che Zeit in Anspruch nahm, von der Straße tragen konnten. 

Im Einzelnen handelte es sich um die folgenden Fälle: 

  

  

  

  

  

              

©Fall\|“ Tatzeit‘ | Tatort‘ Anzahl der Blockade- Ablösungs: ' 

Sircriisnikhes \ u Mittäter dauer dauer 
1 31.01.2022 Nördliche Sechs Circa 120 - 

ab circa Seestraßen- Minuten 

08:00 Uhr brücke / 

Nordufer / 

Seestraße in 

13351 Berlin 

2 07.02.2022 | Messedamm Acht . Circa 70 Mi- Nicht be- 

ab circa / Halen- nuten kannt 

09:00 Uhr seestr. in 

14055 Berlin 
  

Vergehen, strafbar nach $ 113 Abs. 1, $ 240 Abs. 1, Abs. 2, $ 25 Abs. 2, 8 52, $ 53 StGB   Beweismittel: 

BI. 18 Bd. II Ihnen wurde rechtliches Gehör gewährt. 

BI. 54 Bd. | 

I. Zeugen 

Fall 1: 

\. 8, 36, | TREE eier: 

Bi. | Kli Imak I 
Bl. 8, 38, 61 0 andllans 
Ba. I 

Bl. 8 Bd. I | 

BI. 8 f. Ba. | 

Bl. 16 Bd. | 
} 

„2%, ENTSCHULDIGUNG - ES 
Bl. 28, 32 Bd. 

Bl. 29, 34 Bd. GEHT NICHT GEGEN SIE! 
| 

  

Bl. 52 Bd. I
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Fall 
Bl.10Ba.ll 1. PK'in 2. Bl. 9, 14 Bd. ll 2.PKGi) FORDERUNGEN 
Bl. 9,13 Ba. ll 3. POKI1 
Bl. 4 Bd. I ham 
z 2 21,97 Alle Infos unter: 
Bl. 2 Ba. I 1 en ARCHE LTE 
Bl. 5 Ba. II — 

  

II. Augenscheinsobjekte 

BI. 43-47 Bd. I 1. Lichtbilder (Fall 1) 

Bl. 22-24 Bd. 2. Lichtbilder (Fall 2) 

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Berlin wird gegen Sie eine Gesamtgeldstrafe von 40 
(vierzig) Tagessätzen festgesetzt. Die Höhe eines Tagessatzes beträgt 50 (fünfzig) Euro, 

die Geldstrafe insgesamt mithin 2.000 (zweitausend) Euro. 

Als Einzelstrafen werden festgesetzt: 

Fall 1: 20 (zwanzig) Tagessätze zu je 50 (fünfzig) Euro 
Fall 2: 30 (dreißig) Tagessätze zu 50 (fünfzig) Euro 

Wenn die Geldstrafe nicht beigetrieben werden kann, tritt an die Stelle eines Tagessatzes 

ein Tag Ersatzfreiheitsstrafe. 

Sie haben die Kosten des Verfahrens und Ihre notwendigen Auslagen zu tragen ($ 465 

Abs. 1 StPO). 

Rechtsmittelbelehrung 

Der Strafbefehl wird rechtskräftig und vollstreckbar, wenn Sie nicht innerhalb von zwei Wochen 
nach der Zustellung bei dem oben bezeichneten Amtsgericht schriftlich, zu Protokoll der Ge- 
schäftsstelle oder als elektronisches Dokument Einspruch einlegen. Bei schriftlicher (auch elekt- 

ronischer) Einlegung ist die Frist nur gewahrt, wenn die Einspruchsschrift vor Ablauf von zwei 
Wochen bei dem Gericht eingegangen ist. Sie können den Einspruch auf bestimmte Beschwer- 
depunkte - zum Beispiel die Strafhöhe - beschränken. In diesem Fall wird der Strafbefehl im Üb- 
rigen nicht mehr überprüft. 
In der Einspruchsschrift können Sie auch weitere Beweismittel (Zeugen, Sach-verständige, Ur- 
kunden) angeben. Ist der Einspruch verspätet eingelegt oder sonst unzulässig, so wird er ohne 
Hauptverhandlung durch Beschluss verworfen. Andernfalls findet eine Hauptverhandlung statt. 
In dieser entscheidet das Gericht nach neuer Prüfung der Sach- und Rechtslage. Dabei ist es 
an den in dem Strafbefehl enthaltenen Ausspruch nicht gebunden, soweit sich der Einspruch 
auf ihn bezieht. 

Soweit in diesem Strafbefehl eine Geldstrafe gegen Sie festgesetzt wurde und Sie den Ein- 
spruch auf die Höhe des Tagessatzes beschränken, kann das Gericht - sofern Sie, gegebenen- 
falls Ihre Verteidigerin / Ihr Verteidiger und die Staatsanwaltschaft hierzu Ihre Zustimmung ertei- 

len - ohne Hauptverhandlung durch Beschluss entscheiden. In diesem Beschluss darf von den 
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Feststellungen des Strafbefehls nicht zu Ihrem Nachteil abgewichen werden. Bitte teilen Sie be- 
reits bei der Einlegung des auf die Höhe des Tagessatzes beschränkten Ein-spruchs mit, wenn 
Sie mit einer Entscheidung ohne Hauptverhandlung einverstanden sind. 

Wenn Sie sich nur gegen die Entscheidung zur Verpflichtung, Kosten oder notwendige Ausla- 

gen zu tragen, wenden wollen, können Sie (wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 

200,00 EUR übersteigt) bei dem oben bezeichneten Amtsgericht binnen einer Woche nach Zu- 

stellung schriftlich, zu Protokoll der Geschäftsstelle oder als elektronisches Dokument das 

Rechtsmittel der sofortigen Beschwerde einlegen. 

Die Fristen beginnen mit dem Tage der Zustellung und enden mit dem Ablauf des entsprechen- 

den Wochentages der zweiten Woche (im Falle des Einspruchs) bzw. der folgenden Woche (im 

Falle der sofortigen Beschwerde). Fällt das Ende der Frist auf einen Sonntag, einen allgemei- 

nen Feiertag oder einen Sonnabend, so endet die Frist mit dem Ablauf des nächsten Werkta- 

ges. 

Die schriftliche (auch die elektronische) Rechtsmitteleinlegung muss in deutscher Sprache er- 

folgen. Im Falle der elektronischen Übermittlung beachten Sie bitte die Hinweise auf dem ge- 

sondert beigefügten Merkblatt zur elektronischen Einreichung von Dokumenten. Dem beigefüg- 

ten Merkblatt StP 393 können Sie weitere Hinweise entnehmen. 

Schröder 
Richterin am Amtsgericht 

Ausgefertigt 
Berlin, 12.10.2022 

Ste 

Justiz 

  
 



a ne zum Verfahren nach rechtskräftiger Verurteilung, zu den Kosten im 
trafbefehlsverfahren und zur elektronischen Einreichung von Dokumenten 

1. Sollten Sie kein Rechtsmittel einlegen, entfällt die öffentliche Durchführung einer Hauptverhandlung, 
das Verfahren ist beendet und der Strafbefehl wird rechtskräftig. Sie sind dann verpflichtet, die 
festgesetzte Geldstrafe/GeldbuRe sowie die Kosten, die Ihnen mit einer Kostenrechnung von der 
Staatsanwaltschaft mitgeteilt werden (siehe auch folgende Hinweise zur Höhe der Kosten) binnen vier 

Wochen an die Kosteneinziehungsstelle der Justiz zu zahlen. Bei der Überweisung denken Sie bitte an 
die Angabe der Geschäftsnummer. In begründeten Fällen kann die Staatsanwaltschaft auf Ihren Antrag 
Ratenzahlung gewähren. Der Antrag ist nach der Zahlungsaufforderung direkt an die Staatsanwaltschaft 
Berlin zu richten. 

Bei der Anordnung von Fahrverboten: Siehe Beiblatt StP 158 

Ist Ihnen die Fahrerlaubnis entzogen und eine Frist bestimmt worden, binnen der keine neue 
Fahrerlaubnis erteilt werden darf (Sperre), so beginnt diese mit der Rechtskraft des Strafbefehls. 
Angerechnet wird die Zeit zwischen dem Erlass des Strafbefehls und der Rechtskraft, soweit die 

Fahrerlaubnis vorläufig entzogen oder der Führerschein verwahrt, sichergestellt oder beschlagnahmt 

war. 

4. Hinweis für fremdsprachige oder hör- oder sprachbehinderte Angeklagte: 

Angeklagte, die der deutschen Sprache nicht mächtig oder hör- oder sprachbehindert sind, haben im 

gesamten Strafverfahren einen gesetzlichen Anspruch auf unentgeltliche Hinzuziehung eines Dolmetschers 

oder Übersetzers, soweit dies zur Ausübung der strafprozessualen Rechte erforderlich ist. 

Erforderlich zur Ausübung der strafprozessualen Rechte ist in der Regel die schriftliche Übersetzung von 

freiheitsentziehenden Anordnungen sowie von Anklageschriften, Strafbefehlen und nichtrechtskräftigen 

Urteilen. 

Eine auszugsweise schriftliche Übersetzung ist ausreichend, wenn hierdurch die strafprozessualen Rechte 

gewahrt werden. Die schriftliche Übersetzung ist den Angeklagten unverzüglich zur Verfügung zu stellen. An 

die Stelle der schriftlichen Übersetzung kann eine mündliche Übersetzung der Unterlagen oder eine 

mündliche Zusammenfassung des Inhalts der Unterlagen treten, wenn hierdurch die strafprozessualen 

Rechte der Angeklagten gewahrt werden. Dies ist in der Regel dann anzunehmen, wenn die Angeklagten 

anwaltlich verteidigt sind. 

Angeklagte können nach Belehrung über die vorstehend aufgeführten Rechte auf eine schriftliche 

Übersetzung verzichten. 

5. Hinweis zu den Verfahrenskosten (Stand 1.1.2021): 

Die Berechnung dieser Kosten erfolgt durch die Staatsanwaltschaft Berlin; von dort werden Sie eine 

Kostenrechnung erhalten, in der die im Verfahren entstandenen Kosten genau aufgeführt sind. 

Für das Strafbefehlsverfahren werden Kosten nach dem Gerichtskostengesetz erhoben. 

  
Diese betragen: 

Für die Festsetzung einer Geldstrafe oder die bis zu 180 Tagessätzen 

Verwarnung mit dem Vorbehalt der Verurteilung zu von mehr als 180 Tagessätzen 

einer Geldstrafe 

Für die Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe: bis zu 6 Monaten: 
bis zu einem Jahr: 

Für die Anordnung von Maßnahmen der 

Besserung und Sicherung (zum Beispiel der 

Führerscheinsperre oder Entziehung der 

Fahrerlaubnis): 

Für die Festsetzung einer Geldbuße: 10% des Betrages der Geldbuße- 
-mindestens EUR 27,50 
- höchstens EUR 8250,- 

Hinzu kommen die im bisherigen Verfahren entstandenen Auslagen. Hierzu zählen insbesondere die 

Beträge (Entschädigungen, Ersatz von Auslagen) die an Zeugen (z.B. Verdienstausfall) oder 

Sachverständige (z.B. für eine Blutuntersuchung) gezahlt worden sind. Weiterhin kommen die Zustellkosten 

des beauftragten Zustellunternehmens hinzu, die in der Kostenrechnung genau aufgeführt sind. 

" StP393 (Stand Jan 2021)  



Merkblatt zur elektronischen Einreichung von Dokumenten 

Rechtsbehelfe und Schreiben können auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. Eine einfache 

E-Mail genügt den gesetzlichen Anforderungen nicht. Bei fristgebundenen Mitteilungen wird die Frist nur 
gewahrt, wenn das elektronische Dokument innerhalb der Frist bei dem Gericht eingeht. 

Das elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden 

Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren 

Übermittlungsweg eingereicht werden. 

Ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden 
Person versehen ist, darf wie folgt übermittelt werden: 

e _aufeinem sicheren Übermittlungsweg oder 

e an das für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und 

Verwaltungspostfach (EGVP) des Gerichts. 

Sichere Übermittlungswege sind gemäß $ 32a Abs. 4 der Strafprozessordnung 
e der Postfach- und Versanddienst eines De-Mail-Kontos, wenn der Absender bei Versand der 

Nachricht sicher im Sinne des $ 4 Absatz 1 Satz 2 des De-Mail-Gesetzes angemeldet ist und er sich 

die sichere Anmeldung gemäß 8 5 Absatz 5 des De-Mail-Gesetzes bestätigen lässt, 

e der Übermittlungsweg zwischen dem besonderen elektronischen Anwaltspostfach nach $ 31a der 

Bundesrechtsanwaltsordnung oder einem entsprechenden, auf gesetzlicher Grundlage errichteten 

elektronischen Postfach und der elektronischen Poststelle der Behörde oder des Gerichts, 

e der Übermittlungsweg zwischen einem nach Durchführung eines Identifizierungsverfahrens 

eingerichteten Postfach einer Behörde oder einer juristischen Person des öffentlichen Rechts und 

der elektronischen Poststelle der Behörde oder des Gerichts, 

e der Übermittlungsweg zwischen einem nach Durchführung eines Identifizierungsverfahrens 

eingerichteten elektronischem Postfach einer natürlichen oder juristischen Person oder einer 

sonstigen Vereinigung und der elektronischen Poststelle der Behörde oder des Gerichts, 

e der Übermittlungsweg zwischen einem nach Durchführung eines Identifizierungsverfahrens 

genutzten Postfach- und Versanddienst eines Nutzerkontos im Sinne des 82 Absatz5 des 

Onlinezugangsgesetzes und der elektronischen Poststelle der Behörde oder des Gerichts, 

e sonstige bundeseinheitliche Übermittlungswege, die durch Rechtsverordnung der Bundesregierung 

mit Zustimmung des Bundesrates festgelegt werden, bei denen die Authentizität und Integrität der 

Daten sowie der Barrierefreiheit gewährleistet sind. 

Hinsichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf die 

Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das 

besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) in der 

jeweils geltenden Fassung sowie auf die Internetseite www.berlin.de/erv verwiesen. 

SNR 435, Stand 02.06.2022 

  

 


